
(Beraterverträge können als Dienstvertrag oder als Werkvertrag geschlossen werden. Die

Rechtsfolgen sind grundverschieden. Bei einem Dienstvertrag (§ 611 BGB) wird das bloße

Wirken, die Arbeitsleistung als solche geschuldet. Bei einem Werkvertrag (§ 631 BGB) wird

ein bestimmtes Arbeitsergebnis geschuldet, das in der Regel gegenständlich fassbar ist.

Beratungsvertrag (Dienstvertrag)

Zwischen
...............................................................................................................
...............................................................................................................
(Auftraggeber)

und
...............................................................................................................
...............................................................................................................
(Auftragnehmer)

wird folgender Beratungsvertrag geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand

Der Auftraggeber erteilt hiermit dem Auftragnehmer den Auftrag, ihn bei folgenden
Entscheidungen/Vorhaben zu beraten:
............................................................................................................…
............................................................................................................…
............................................................................................................…

Bestandteile dieses Vertrages sind:
............................................................................................................…
............................................................................................................…
............................................................................................................…

§ 2 Leistungen des Auftragnehmers

Zur Erfüllung der in § 1 genannten Aufgaben wird der Auftragnehmer insbesondere
folgende Leistungen erbringen:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.....................................................................



§ 3 Vergütung
Der Auftragnehmer erhält für seine Leistung pro .................... eine Vergütung in Höhe
von .............. € zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Die Vergütung ist jeweils zum
............................... fällig.

§ 4 Zeit und Ort der Leistungserbringung
Der Auftragnehmer bestimmt seinen Arbeitsort und seine Arbeitszeit eigenverantwortlich.

Zeit und Ort der Leistungserbringung vereinbaren die Vertragsparteien im Einzelnen
einvernehmlich.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich jedoch, dem Auftraggeber .......... mal im Monat
ganztägig in dessen Hause zur Verfügung zu stehen. Der Auftraggeber stellt einen
Arbeitsplatz innerhalb seiner Räumlichkeiten bereit. Dieser weist folgende
Ausstattungsmerkmale
auf:................................................................................................….....................................
...........................................................…................................................................

§ 5 Berichterstattung
Der Auftragnehmer erstattet dem Auftraggeber einen schriftlichen Bericht über seine
laufende Arbeit und deren Ergebnisse. Die Berichterstattung kann nach Wahl des
Auftraggebers einmalig oder entsprechend dem Arbeitsfortschritt in Form von
Zwischenberichten erfolgen.

In jedem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber spätestens zum
Vertragsende einen Abschlussbericht schriftlich zu erstatten. Der Abschlussbericht ist in
zwei Exemplaren dem Auftraggeber vorzulegen.

Erfüllt der Auftragnehmer diese Verpflichtungen nicht, nur unvollständig oder nicht
termingerecht oder mangelhaft, ist der Auftraggeber berechtigt, neben den sonstigen
Ansprüchen seine Gegenleistung zurückzuhalten.

Anmerkung: Bei Anwendung ist zu prüfen, welche Vertragsbestimmungen übernommen
werden wollen. Gegebenenfalls sind Anpassungen und Ergänzungen zu empfehlen.



§ 6 Aufwendungsersatz
Der Auftraggeber erstattet dem Auftragnehmer folgende im Zusammenhang mit seiner
Tätigkeit anfallenden erforderlichen
Aufwendungen:................................................................................................…..................
..............................................................................….............................................................

Weitere Auslagen werden bis zu einem Betrag von ..................... € durch den
Auftraggeber ersetzt:
................................................................................................…

................................................................................................…

Der Ersatz aller sonstigen Aufwendungen des Auftragnehmers bedarf der (schriftlichen)
Zustimmung des Auftraggebers.

§ 7 Wettbewerbsverbot
Während der Laufzeit des Vertrages verpflichtet sich der Auftragnehmer, sein Wissen
und Können nicht in die Dienste eines mit dem Auftraggeber in Konkurrenz stehenden
Unternehmens zu stellen.

§ 8 Mitwirkungspflicht des Auftraggebers
Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Auftragnehmer alle für die
Ausführung seiner Tätigkeit notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden, ihm
alle Informationen erteilt werden und er von allen Vorgängen und Umständen in Kenntnis
gesetzt wird. Dies gilt auch für Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während
der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.

Auf Verlangen des Auftragnehmers hat der Auftraggeber die Richtigkeit und
Vollständigkeit der von ihm vorgelegten Unterlagen sowie seiner Auskünfte und
mündlichen Erklärungen schriftlich zu bestätigen.

§ 9 Schweigepflicht
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über alle Informationen, die ihm im Zusammenhang
mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren,
gleichviel ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen
Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser
Schweigepflicht entbindet.



§ 10 Datenschutz
Erfolgt eine Verarbeitung personenbezogener Daten für den Auftraggeber, so ist der
Auftragnehmer verpflichtet, hinreichende Garantien dafür zu bieten, dass geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die
Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen der DSGVO erfolgt und den Schutz der
Rechte der betroffenen Person gewährleistet.

Der Auftragnehmer nimmt keine weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte
oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch. Im Fall
einer allgemein schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den
Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung
oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Auftraggeber die
Möglichkeit erhält, gegen derartige Veränderungen Einspruch zu erheben. In Bezug auf
die Inhalte eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrages gelten die Anforderungen nach
Art. 28 Abs. 3 DSGVO.

§ 11 Vertragsdauer / Kündigung
Der Vertrag wird mit der Unterzeichnung wirksam 

und läuft auf unbestimmte Zeit.

und endet mit Erbringung der vereinbarten Leistungen

und endet zum ….

Jede Partei ist berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von … Wochen zum Monatsende zu
kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

§ 12 Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten Geschäfts- und
Betriebsunterlagen ordnungsgemäß aufzubewahren, insbesondere dafür zu sorgen, dass
Dritte nicht Einsicht nehmen können. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind
während der Dauer des Vertrages auf Anforderung, nach Beendigung des Vertrages
unaufgefordert dem Vertragspartner zurückzugeben.

Anmerkung: Bei Anwendung ist zu prüfen, welche Vertragsbestimmungen übernommen
werden wollen. Gegebenenfalls sind Anpassungen und Ergänzungen zu empfehlen.



§ 13 Sonstige Ansprüche/Rentenversicherung
Mit der Zahlung der in diesem Vertrag vereinbarten Vergütung sind alle Ansprüche des
Auftragnehmers gegen den Auftraggeber aus diesem Vertrag erfüllt.

Für die Versteuerung der Vergütung hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass er nach § 2 Nr. 9 SGB VI
rentenversicherungspflichtig sein kann, wenn er auf Dauer und im Wesentlichen nur für
einen Auftraggeber tätig ist und keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigt,
deren Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig 450,-- € im Monat
übersteigt.

§ 14 Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung oder Aufhebung dieser Klausel.

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird dadurch
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in
diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine andere ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten
kommt.

.............................................., den ..............................
(Ort) (Datum)

.............................................. ..............................................
(Auftraggeber) (Auftragnehmer)


